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 Veröffentlicht am 21.05.2001

Index

37/01 Geldrecht Währungsrecht

37/02 Kreditwesen

Norm

BWG 1993 §39;

BWG 1993 §70 Abs2;

Rechtssatz

Die Frage, ob die bankgeschäftlichen Risken gemäß § 39 BWG ordnungsgemäß begrenzt sind, spielt im Zusammenhang

mit der Frage, ob Maßnahmen nach § 70 Abs 2 BWG verhängt werden dürfen, keine von der Prüfung der Intensität der

in der letztgenannten Bestimmung umschriebenen Gefahr gesonderte Rolle (Hinweis B 23.10.2000, 99/17/0417).
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